
 

Kleine Anfrage  

des Abg. Rudolph (SPD) vom 06.12.2013 

betreffend beamtenrechtliche Ausnahmegenehmigungen für 

Bedienstete in Ministerbüros 
 
 
 
Mit dem Ende der 18. Wahlperiode am 17. Januar 2014 gelten nach § 116 
Abs. 1 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags (GOHLT) alle bis 
dahin nicht beantworteten Kleinen Anfragen als erledigt.  
 
Die wegen Diskontinuität nicht beantwortete Kleine Anfrage ist als Anlage 
beigefügt. 
 
 
Wiesbaden, 18. Januar 2014 

Kanzlei des Landtags 
 

 

 

Anlage  
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 21. 01. 2014 
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